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Neues aus Berlin 

Bundestag beschließt "Eine-

für-alle-Klage" 

Der Bundestag hat am Donnerstag in 2./3. Le-
sung den Gesetzentwurf zur Musterfeststel-
lungsklage beschlossen (Drs. 19/2507). Damit 
kann das Gesetz wie geplant zum 1. November 
2018 in Kraft treten, sodass die zum Jahres-
wechsel drohende Verjährung von Schadenser-
satzansprüchen getäuschter Autokäufer nicht 
eintritt. 
Am Donnerstag ist mit der Musterfeststellungs-
klage ein Meilenstein für den Verbraucher-
schutz beschlossen worden. Verbraucher kön-
nen sich ab dem 1. November kostenlos zu ei-
nem Musterverfahren anmelden und so die Vo-
raussetzungen ihrer Ansprüche durch Einrich-
tungen wie die Verbraucherzentrale feststellen 
lassen. 
Geht das Musterverfahren zugunsten des Ver-
brauchers aus, kann er oder sie mit diesem für 
ihn günstigen Prozessergebnis seinen Schaden 
einklagen. Oft wird das aber nicht nötig sein, 
weil ein im Musterverfahren unterlegenes Un-
ternehmen akzeptable Vergleichsangebote un-
terbreiteten wird, um absehbare teure Prozess-
niederlagen zu vermeiden. So bekommt Recht, 
wer Recht hat, und das schnell und ohne Kos-
tenrisiko. 
Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion, erläutert, worauf sich die Ko-
alitionsfraktionen im Gesetzgebungsverfahren 
noch verständigt hatten: „Wir haben geregelt, 
dass nur ein Gericht, und zwar erstinstanzlich 
das Oberlandesgericht ausschließlich zustän-
dig ist. Der befürchtete Wettlauf der Verbände, 
wer die Musterklage führen darf, wird nicht ein-
treten. Sollten mehrere Musterklagen zum glei-
chen Fall eingereicht werden, kann das Gericht 
diese verbinden zu einem Verfahren. Angemel-
dete Verbraucher können anders als bisher vor-
gesehen noch am Tag der mündlichen Ver-
handlung vom Musterverfahren zurücktreten 
und individuell klagen. Unternehmen können 
sich zwar nicht registrieren, aber künftig die 
Aussetzung des eigenen Prozesses bis zum 
Abschluss des Musterverfahrens einseitig be-
antragen und so das Ergebnis des Musterver-
fahrens für den eigenen Prozess nutzen." 
 
Tiefergehende Information, wie die Klage funk-
tioniert, sind hier zu finden: 
https://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-
beraet-alle-klage 

Pflegeausbildung wird attrak-

tiver 

Auf Druck der SPD-Fraktion macht die Koalition 
die Pflegeberufe Schritt für Schritt attraktiver, 
damit mehr qualifiziertes Personal für die Pflege 
gefunden wird. Das Kabinett hat dazu am Mitt-
woch die neue Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung für die Pflegeberufe verabschiedet. Die 
neue Ausbildung sorgt auch für steigende 
Löhne und die Abschaffung des Schulgeldes für 
die Ausbildung zur Pflegefachkraft. 
 
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagt: „Die 
SPD-Fraktion hat dafür gesorgt, dass die Aus-
bildung zur Pflegefachkraft endlich für alle kos-
tenlos wird. Das ist Politik für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und für ein solidarisches 
Land.“ 
 
Die neue Verordnung ist der Startschuss für die 
Umsetzung des Pflegeberufegesetzes der letz-
ten Wahlperiode. Die neue generalistische Aus-
bildung (also nicht nur ein Gebiet betreffend), 
bei der die Pflegerinnen und Pfleger sowohl im 
Krankenhaus als auch im Pflegeheim arbeiten 
können, wird dazu führen, dass die Löhne ins-
besondere in der jetzigen Altenpflege in den 
nächsten Jahren deutlich steigen werden. 
Karl Lauterbach, zuständiger stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, sagt: „Das ist ein großer 
Erfolg, denn nur, wenn die Pflege fair bezahlt 
wird und damit auch finanziell attraktiv ist, wer-
den sich genügend junge Menschen für diesen 
Beruf entscheiden.“ 
 
Längst überfällig war in diesem Zusammen-
hang auch, das Schulgeld abzuschaffen und 
eine angemessene Ausbildungsvergütung zu 
gewährleisten. SPD-Fraktionschefin Andrea 
Nahles: „Das ist Politik für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und für ein solidarisches 
Land. 
 
 

Kabinett verabschiedet Ge-

setz zur Brückenteilzeit 

Versprochen, beschlossen: Die Bundesregie-
rung hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zur 
Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und zur 
Einführung der so genannten Brückenteilzeit 
beschlossen. Das bedeutet für viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer eine ganz konkrete 
Verbesserung im Arbeitsleben. 

https://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-beraet-alle-klage
https://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-beraet-alle-klage
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Die Koalition setzt damit ein zentrales Vorhaben 
um, das gemeinsam im Koalitionsvertrag verab-
redet worden war und das vor allem der Le-
benswirklichkeit der Menschen in Deutschland 
entspricht. Hubertus Heil, Bundesarbeitsminis-
ter, aus dessen Ministerium die Vorlage 
stammt, macht deutlich: „Der Gesetzentwurf be-
deutet für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer eine ganz konkrete Verbesserung im 
Arbeitsleben. Gleichzeitig ist sichergestellt, 
dass vor allem auch kleine und mittelständische 
Unternehmen die neue Brückenteilzeit ohne un-
zumutbaren Mehraufwand umsetzen können." 
 
Das Ziel der SPD-Fraktion ist Arbeit, die zum 
Leben passt. Dazu bedarf es in einer modernen 
Arbeitswelt der notwendigen Flexibilität, um auf 
unterschiedliche Lebenssituationen reagieren 
zu können. Mit Elternzeit, Pflegezeit und Fami-
lienpflegezeit haben Beschäftigte bereits für be-
stimmte Situationen das Recht, vorübergehend 
die Arbeitszeit zu reduzieren. 
 
Vorübergehend mehr Zeit zur eigenen Verfü-
gung 
Die Koalition erweitert diese Möglichkeiten nun: 
Denn auch wer sich im Verein engagiert oder in 
einem sozialen Projekt einbringt, braucht vor-
übergehend mehr Zeit zur eigenen Verfügung. 
Manchmal geht es auch darum, nach einer be-
sonders anspruchsvollen Phase im Beruf für 
eine bestimmte Zeit kürzer zu treten. 
 
Die Sozialdemokraten wollen, dass es möglich 
ist, Brücken zu bauen zu den eigenen Lebens-
plänen und Lebenslagen – eine Brücke ins Eh-
renamt, in die Weiterbildung, in die Verwirkli-
chung eigener Ziele und zurück. Das leistet die 
neue Brückenteilzeit. 
 
Denn neben Flexibilität geht es auch um Sicher-
heit. Hubertus Heil betont: „Teilzeit darf nicht 
mehr zur Falle werden. Die neue Brückenteilzeit 
ist damit ein aktiver Beitrag zur Gleichstellung 
von Frauen, hilft Altersarmut zu vermeiden und 
dringend gebrauchte Fachkräfte zu sichern.“ 
Schließlich sind 79 Prozent der Teilzeitbeschäf-
tigten Frauen. 
 
Fast eine Million Beschäftigte möchte ihre Ar-
beitszeit reduzieren. Umgekehrt wollen rund 1,8 
Millionen Teilzeitbeschäftigte mehr arbeiten. 
Beiden Gruppen wird mit dem neuen Rechtsan-
spruch auf Brückenteilzeit – also dem Anspruch 
auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit – geholfen. 
 
 

 
Voraussetzungen für die neue Brückenteil-
zeit sind: 
 
• Der Zeitraum für die Brückenteilzeit beträgt 

zwischen einem und fünf Jahren. 
• Der Arbeitgeber hat in der Regel mehr als 45 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
• Das Arbeitsverhältnis besteht länger als 

sechs Monate. 
• Es müssen keine bestimmten Gründe (z. B. 

Kindererziehung, Pflege) vorliegen. 
• Der Antrag wird mindestens drei Monate vor 

Beginn schriftlich gestellt. 
• Es stehen keine betrieblichen Gründe entge-

gen. 
• Zumutbarkeitsregelung: Arbeitgeber mit 46 

bis 200 Beschäftigten können die zeitlich be-
grenzte Verringerung der Arbeitszeit ableh-
nen, wenn pro angefangene 15 Beschäftigte 
bereits mindestens eine Arbeitnehmerin oder 
ein Arbeitnehmer in Brückenteilzeit arbeitet. 

 
Außerdem erleichtert die Koalition für die der-
zeit Teilzeitbeschäftigten, die mehr arbeiten 
möchten, die Rückkehr aus der Teilzeit. Schon 
jetzt sind Teilzeitbeschäftigte bei der Besetzung 
eines freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung 
bevorzugt zu berücksichtigen. 
 
Wenn sich künftig jemand aus Teilzeit erfolglos 
auf einen Arbeitsplatz mit längerer Arbeitszeit 
bewirbt, soll der Arbeitgeber künftig darlegen 
und gegebenenfalls beweisen, dass es sich 
nicht um einen entsprechenden freien Arbeits-
platz handelt oder ein Teilzeitbeschäftigter für 
den Arbeitsplatz nicht mindestens gleich geeig-
net ist. 
 
Planbarkeit bei Arbeit auf Abruf 
Zusätzlich regelt die Koalition entsprechend der 
Vereinbarung im Koalitionsvertrag mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf die Planbarkeit bei Ar-
beit auf Abruf. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer müssen mit ihrer Arbeitszeit und mit ih-
rem Einkommen planen können. Wer auf Abruf 
arbeiten muss, kann das oft nicht. Flexibel auf 
Auftrags- und Personallage reagieren zu kön-
nen, ist gleichwohl für Unternehmen wichtig. 
Das soll in Ausgleich gebracht werden. 
 
Wenn keine bestimmte Dauer der wöchentli-
chen Arbeitszeit vereinbart ist, gelten künftig 20 
statt bisher zehn Stunden in der Woche als ver-
einbart. Zudem werden die von der Rechtspre-
chung im Jahr 2005 entwickelten Grundsätze 
für einen angemessenen Ausgleich zwischen 
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den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen 
gesetzlich festgeschrieben. 
 
Die Einführung der Brückenteilzeit ist ein wich-
tiger Schritt hin zu einer modernen Arbeitszeit, 
die zum Leben passt. 
 
 

Familienzusammenführung 

für subsidiär Geschützte 

Am Freitag hat der Bundestag in 2./3. Lesung 
das Gesetz zur Neuregelung des Familiennach-
zugs für subsidiär Geschützte beschlossen 
(Drs. 19/2438, 19/2702). Dabei handelt es sich 
vor allem um Bürgerkriegsflüchtlinge aus Sy-
rien. Im Umfang von monatlich 1000 Personen 
ermöglicht die Neuregelung den Nachzug von 
Ehepartnern und minderjährigen Kindern sowie 
von Eltern, deren minderjährige Kinder bereits 
in Deutschland leben. 
 
Die Kriterien für das Vorliegen humanitärer 
Gründe hat die SPD-Bundestagsfraktion im Ge-
setz ausdrücklich verankert. Mit der Zusam-
menführung von Familien, die auf der Flucht ge-
trennt wurden, stärkt die Koalition das im 
Grundgesetz garantierte Kindeswohl und den 
Schutz der Familie. 
Seit März 2016 war diese Familienzusammen-
führung nicht mehr möglich. Wichtig ist für die 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 
dass der Visumserteilung durch das Auswärtige 
Amt eine sachliche Prüfung und Entscheidung 
im Inland vorgeschaltet ist. Diese Aufgabe über-
nimmt das Bundesverwaltungsamt. So erfolgt 
eine koordinierte Visumsvergabe, die die dring-
lichsten Fälle zuerst berücksichtigt und die Ka-
pazitäten der deutschen Auslandsvertretungen 
nicht überschreitet. 
 
Darüber hinaus hat die SPD-Fraktion eine Ein-
führungsregelung für 2018 erzielt, die die Be-
grenzung nicht bei 1000 Visa pro Monat, son-
dern bei 5000 Visa für den gesamten Zeitraum 
vom 1. August bis zum 31. Dezember 2018 fest-
legt. So kann das Kontingent 2018 auch bei 
möglichen Anlaufschwierigkeiten voll ausge-
schöpft werden. 
 
Ausdrücklich ausgeschlossen wurde im Gesetz 
der Familiennachzug von und zu Gefährdern, 
das heißt von Personen, die unsere Demokratie 
gefährden, weil sie beispielsweise zu Gewalt   
oder Hass gegen Teile der Bevölkerung aufru-
fen. 
 

Parteienfinanzierung wird re-

formiert 

Der Bundestag hat an diesem Freitag einen Ge-
setzentwurf der Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU zur Änderung des Parteiengesetzes 
in 2./3. Lesung abschließend beraten (Drs. 
19/2509). 
 
Mit der Gesetzesänderung soll die absolute 
Obergrenze für die jährlichen staatlichen Zu-
schüsse an Parteien ab dem Jahr 2019 (erst-
mals relevant für das Abrechnungsjahr 2018) 
von 165 Millionen auf 190 Millionen Euro ange-
hoben werden. Notwendig ist der Schritt, weil 
Parteien aufgrund des fundamental veränder-
ten Kommunikationsverhaltens auf neuen Platt-
formen (social media) präsent sein und ihre 
Kommunikation grundlegend neu aufstellen 
müssen. Es geht dabei um die Sicherstellung 
ihres im Grundgesetz festgelegten Auftrags, an 
der politischen Willensbildung des Volkes mit-
zuwirken. 
 
Auch gestiegene Anforderungen an Sicherheit 
der Kommunikation und Transparenz erhöhen 
den Aufwand für Parteien erheblich. Bislang 
sind diese Faktoren bei der Festlegung der ab-
soluten Obergrenze nicht berücksichtigt wor-
den. Das wird nun mit einer einmaligen Erhö-
hung über die jährliche so genannte indexierte 
Anhebung hinaus geschehen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 
1992 festgestellt, dass eine Erhöhung der staat-
lichen Mittel zur Parteienfinanzierung dann zu-
lässig ist, wenn sich die Rahmenbedingungen 
für alle Parteien wesentlich verändern. Das ist 
aufgrund des veränderten Mediennutzungsver-
haltens der Bürgerinnen und Bürger im Zuge 
der Digitalisierung nun der Fall. 
 
Unsere Demokratie steht derzeit vor vielfältigen 
und großen Herausforderungen. Nationalisten 
sind in Deutschland und Europa auf dem Vor-
marsch und verbreiten Hass, Demokratiefeind-
lichkeit und vermeintlich einfache Lösungen. 
Sie nutzen geschickt die Möglichkeiten, die so-
ziale Medien bieten. Deshalb brauchen wir eine 
starke öffentliche Förderung für Parteien, die es 
möglich macht, demokratische Willensbildungs-
prozesse und Beteiligung attraktiv und zeitge-
mäß zu organisieren. Das haben Experten in 
der Ausschussanhörung auch unterstützt. Des-
wegen ist es richtig, dass wir die staatliche Par-
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teienfinanzierung erhöhen, damit nicht die Par-
teien mit den höchsten Spenden am besten da 
stehen. 
 
 

Assistierte Ausbildung, digi-

tale Barrierefreiheit bei öf-

fentlichen Stellen, ALG-I-Re-

gelungen 

In der letzten Legislaturperiode haben SPD- 
und Unionsfraktion mit der „Assistierten Ausbil-
dung“ ein wichtiges Förderinstrument geschaf-
fen, um Jugendliche, die aus unterschiedlichen 
Gründen Schwierigkeiten haben, besser in Aus-
bildung zu bringen. 
 
Betreuer organisieren Nachhilfeunterricht, ver-
mitteln bei Problemen im Betrieb, helfen auch 
bei privaten Sorgen und unterstützen damit 
Auszubildende und Betriebe. Das erfolgreiche 
Instrument ist derzeit befristet bis September 
2018. 
 
Im Rahmen eines Gesetzespakets zur Verlän-
gerung befristeter Regelungen im Arbeitsförde-
rungsrecht hat die Koalition das Instrument in 
dieser Woche nun für zwei weitere Ausbil-
dungsjahrgänge verlängert (Drs 19/2072). Das 
Ziel: das Instrument der Grundlage dieser Er-
fahrungen in eine dauerhafte Förderung über-
führen. 
 
Barrierefreier Zugang zu Webseiten 
Darüber hinaus erfolgt mit dem Gesetzespaket 
auch die Umsetzung einer EU-Richtlinie für ei-
nen barrierefreien Zugang zu Webseiten und 
Apps öffentlicher Stellen. Zweck der Richtlinie 
ist, dass digitale Produkte und Dienstleistungen 
für Menschen mit Behinderungen besser zu-
gänglich sind. 
 
Einen echten und, im Vergleich zur bisherigen 
Rechtslage, entscheidenden Fortschritt bilden 
dabei die vorgesehenen Maßnahmen zur 
Durchsetzung von Barrierefreiheit. Im Gesetz 
ist dafür eine Erklärung zur Barrierefreiheit mit 
verlinktem Feedback-Mechanismus auf den 
Websites vorgesehen, über den jegliche Män-
gel der Barrierefreiheit einer Website mitgeteilt 
und nicht barrierefrei zugängliche Informationen 
in einer zugänglichen Form angefordert werden 
können. 
 
 

Regeln im Arbeitsförderungsrecht verlän-
gert 
Im Rahmen dieses Gesetzespakets werden au-
ßerdem weitere befristete Regelungen im Ar-
beitsförderungsrecht verlängert. Dazu zählt u.a. 
die Sonderregelung, die es kurz befristet Be-
schäftigten ermöglicht, innerhalb der Rahmen-
frist von zwei Jahren bereits nach sechs statt 
zwölf Monaten ALG I zu erhalten. Diese Rege-
lung betrifft vor allem Kreativ- und Kulturschaf-
fende. 
 
Weiter verlängert werden auch die Sonderrege-
lungen für Ausländerinnen und Ausländer, die 
eine gute Bleibeperspektive haben und deshalb 
Leistungen der Arbeits- und Ausbildungsförde-
rung erhalten sowie die Sonderregeln zum Sai-
son-Kurzarbeitergeld im Gerüstbau-Handwerk. 
Letztere gibt dem Gerüstbau-Handwerk die 
Möglichkeit, die geltenden Tarifverträge so an-
zupassen, dass Arbeitslosigkeit im Winter ver-
mieden werden kann. 
 
 

Weitere Themen 

BMU zeichnet "Energiespar-

meister 2018" aus 

Am 15. Juni habe ich in Berlin die Bundessieger 
im Schülerwettbewerb "Energiesparmeister 
2018" im Rahmen der BMU-Kampagne "Mein 
Klimaschutz" ausgezeichnet. Erstmals verlie-
hen wurde aus Anlass des zehnjährigen Beste-
hens des Wettbewerbs auch ein Preis für den 
Jubiläumssieger, der sein Projekt besonders er-
folgreich weiterentwickelt hat. 
 
Beim Wettbewerb Energiesparmeister lernen 
junge Leute bewusst mit Energie umzugehen, 
die Auswirkungen unseres Alltags auf Umwelt 
und Klima zu verstehen und ihr Wissen dann 
auch anzuwenden - ob als Energieberater, bei 
der Essensplanung in den Schulküchen oder in 
selbst eingerichteten Weiterbildungskursen. So 
bildet sich eine neue junge Generation, die mit 
den Herausforderungen des Klimawandels be-
wusst und geschickt umgehen kann. 
 
Im Rahmen der Preisverleihung habe ich das 
Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden (Platz 1), 
die Grundschule am Wiesenhügel in Erfurt 
(Platz 2) und die Evangelische Sekundarschule 
in Haldensleben (Sachsen-Anhalt, Platz 3) aus-
gezeichnet. 
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Das Siegerteam "Sparfüchse" aus Sachsen hat 
in seinem Projekt die Heizungseinstellungen in 
der gesamten Schule überprüft, optimiert und 
defekte Thermostate gewechselt. Dadurch kön-
nen Betriebskosten in Höhe von 4000 Euro ge-
spart werden. Die Erfurter Schülerinnen und 
Schüler haben mit einer Wärmebildkamera 
energetische Schwachpunkte an der Schule 
identifiziert und entsprechende Energiespar-
maßnahmen angestoßen. An der Schule in Hal-
densleben haben sich Schüler nach dem Um-
zug in ein Passiv-Energie-Haus zu Energiebe-
ratern ausbilden lassen, um die Potenziale des 
energiesparenden Gebäudes voll auszunutzen. 
 
Darüber hinaus wurde das Steinhagener Gym-
nasium (Nordrhein-Westfalen) mit dem Jubilä-
umspreis ausgezeichnet. Die Schule hatte 2009 
den Energiesparmeister-Titel gewonnen. Aus 
diesem Energiesparprojekt heraus wurde eine 
Nachhaltigkeitsstrategie für die ganze Schule 
entwickelt. 
 
Die vollständige Übersicht der Gewinner (auch 
Landessieger) und weitere Informationen zu ih-
ren Projekten sind online abrufbar. Der Wettbe-
werb wird von der gemeinnützigen Beratungs-
gesellschaft co2online ausgerichtet. 
 
Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (Pressemel-
dung vom 15. Juni 2018) 
 
 

Förderbescheid klimafreund-

liche Wärmeversorgung von 

Schulen und Mehrfamilien-

häusern Bruchsal 

 
2,8 Millionen Euro von der Nationalen Klima-
schutzinitiative 
 
Am 16. Juni habe ich einen Förderbescheid 
über rund 2,8 Millionen Euro für das Projekt „ze-
ozweifrei.Nah.Wärme“ an die Stadtwerke 
Bruchsal überreicht. Das Projekt in der Bruch-
saler Südstadt optimiert die Wärmeversorgung 
in dem Quartier durch eine Kombination ver-
schiedener erneuerbarer Energiequellen und 
spart über 90 Prozent der Treibhausgasemissi-
onen gegenüber der bisherigen Wärmeversor-
gung mit Heizöl und Erdgas ein. 
 

Klimaschutz ist ein Modernisierungsprogramm 
für unsere Gebäude, Energieversorgung und 
Infrastruktur. Das Nah-Wärme-Projekt in Bruch-
sal zeigt beispielhaft, auf welchem hohen tech-
nischen Stand erneuerbare Energien mittler-
weile für die Wärmeversorgung eingesetzt wer-
den können und wie das einem ganzen Quartier 
zugutekommt. 
 

 
Foto: tw 

In der Bruchsaler Südstadt soll ein Nahwärme-
netz entstehen, das mehrere große Energiever-
braucher versorgt, darunter die Balthasar-
Neumann-Schule des Landkreises Karlsruhe, 
die Konrad-Adenauer-Schule der Stadt Bruch-
sal sowie mehrere mehrgeschossige Einfamili-
enhäuser. Dazu soll eine 400m² große Solar-
thermie-Anlage mit Pufferspeichern installiert 
werden. In das geplante Netz werden eine vor-
handene Holzpelletanlage und ein regional ver-
sorgtes Hackschnitzel-Blockheizkraftwerk inte-
griert, welches über Kraft-Wärme-Kopplung ei-
nen Teil des Eigenstrombedarfs deckt und 
seine Abwärme zur Verfügung stellt. 
 
Ein komplexes Regelungssystem sorgt dafür, 
dass die Verbraucher im Sommer und im Winter 
bedarfsgerecht mit Energie versorgt werden. 
Der optimale Einsatz unterschiedlicher erneuer-
barer Energien macht die Anlage besonders ef-
fizient und nutzerfreundlich. Durch das Projekt 
können über 1.600 Tonnen CO2 pro Jahr ein-
gespart werden, das entspricht ungefähr 440 
Transatlantikflügen. 
 
Das Projekt wird aus Mitteln der Nationalen Kli-
maschutzinitiative (NKI) des Bundesumweltmi-
nisteriums gefördert. Es hatte sich im Jahr 2017 
beim Förderwettbewerb für investive kommu-
nale Klimaschutz-Modellprojekte durchgesetzt. 
 
Weitere Informationen zu bereits geförderten 
Projekten finden Sie hier: 
http://www.klimaschutz.de/modellprojekte 
 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/rita-schwarzeluehr-sutter-schueler-senken-energieausgaben-ihrer-schulen/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/rita-schwarzeluehr-sutter-schueler-senken-energieausgaben-ihrer-schulen/
http://www.klimaschutz.de/modellprojekte


 

 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB | Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

T: 030 – 227 73 071 | F: 030 – 227 76 173 | E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 

6 

 

Monnem Bike-Festival: „Kos-

tenloser Nahverkehr – Vision 

oder Illusion?“ 

 
Foto: Thomas Tröster 

Am 16. Juni habe ich ihm Rahmen der Veran-
staltung „Monnem Bike – das Festival“ an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema kostenloser 
Nahverkehr teilgenommen. Anlässlich des Jubi-
läums „200 Jahre Fahrrad“ werden in Mann-
heim über mehrere Monate Aktionen und Pro-
jekte rund um das Fahrrad veranstaltet. Mit die-
sen Initiativen sollen vor allem Ideen gefördert 
werden, die sich mit nachhaltigen Mobilitätskon-
zepten auseinandersetzen. 
Ich halte es für wichtig, sich der herausfordern-
den Frage zu stellen, wie wir auch in Zukunft 
mobil sein wollen, ohne langfristig Mensch und 
Umwelt zu belasten. Deshalb sollten wir ge-
meinsam daran arbeiten, unsere steigenden 
Mobilitätsbedürfnisse besser mit den Anforde-
rungen an Umwelt und Gesundheit zu vereinba-
ren. Das Thema kostenloser ÖPNV reicht als 
einzelne Maßnahme dabei nicht aus. Klar ist: 
Wir müssen die Schadstoffbelastung im Ver-
kehr reduzieren, ohne dabei Fahrverbote zu 
veranlassen. 
 

„Model United Nations“ im 

Landtag von Baden-Würt-

temberg 

 
Foto: Joshua Meyer 

Am 15. Juni hielt ich einen Impulsvortrag zum 
Thema „Klimaschutz für Klimagerechtigkeit“ im 
Rahmen der Model United Nations Baden-
Württemberg. In der anschließenden Diskussi-
onsrunde vertrat ich die feste Überzeugung, 
dass das Pariser Klimaschutzabkommen und 
die 2030-Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
internationale Rahmen sind, um unsere Wirt-
schafts- und Lebensweise an die Belastungs-
grenzen unseres Planeten anzupassen. Die Si-
cherung von Gerechtigkeit und Frieden auf der 
Welt ist ohne anspruchsvolle Klimapolitik un-
denkbar! Auch in Deutschland werden wir diese 
sozialgerecht umsetzen und die Weichen für die 
Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 stellen. 

Aus unserer Region 

Besuchergruppe aus dem 

Wahlkreis Waldshut im Bun-

destag 

Auf meine Einladung hin nahmen vom 13. bis 
16. Juni 50 politisch Interessierte aus dem 
Wahlkreis Waldshut an einer Informationsfahrt 
des Presse- und Informationsamtes der Bun-
desregierung in der Hauptstadt Berlin teil. Auf 
dem Programm standen neben einer Stadtrund-
fahrt durch das politische Berlin unter anderem 
auch ein Besuch des Jüdischen Museums in 
Kreuzberg und ein Informationsgespräch im 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit. 
Nachdem die Bürger die Möglichkeit hatten, 
den Plenarsaal und die Kuppel des Reichstags-
gebäudes zu besuchen, stellte ich mich den 
Fragen und Anliegen der Bürger aus dem 
Schwarzwald. Dabei wurde lebhaft über lokale 
und nationale Themen diskutiert, z.B. über den 
Transport von Gefahrgut sowie die Diesel-Prob-
lematik. Wenn ich mir den heutigen Populismus 
im In- und Ausland anschaue, bin ich froh zu se-
hen, wie viele Menschen sich kommunalpoli-
tisch und ehrenamtlich in unserer Heimat enga-
gieren und sich für den sozialen Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft einsetzen. 
Vor dem traditionellen Gruppenfoto durfte ich 
mich dann noch über eine kleine Aufmerksam-
keit des deutsch-französischen Partnerschafts-
komitees aus Lenzkirch freuen, die mir für 
meine politische Arbeit und Unterstützung des 
regionalen Vereinswesens dankten. 
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Maßnahmenpaket gegen 

Stauprobleme am Zollhof 

Waldshut 

Um das Stauproblem rund um den Zollhof 
Waldshut in den Griff zu bekommen, plant das 
Regierungspräsidium Freiburg die Verlänge-
rung des 3-streifigen Ausbaus der B 34 zur A 98 
Abfahrt Tiengen-West. Damit die Planungen zü-
gig vorangehen, soll den zuständigen Ministe-
rien noch in diesem Sommer eine Machbar-
keitsstudie vorgelegt werden, was ich sehr be-
grüße. Neben einem Ausbau der B 34 wird in 
Freiburg aktuell auch die Schaffung zusätzli-
chen Stauraums an der Kupferschmidstraße 
und der Bau eines vorgelagerten größeren 
LKW-Parkplatzes geprüft. Da die LKW den Zoll-
hof aus mehreren Richtungen ansteuern, ist die 
Konzeption für diese Lösung sehr aufwendig. 
Damit die staugeplagten Autofahrer auch kurz-
fristig entlastet werden können, prüfen die Ver-
kehrsexperten des Regierungspräsidiums pa-
rallel dazu die Umsetzbarkeit einer Ver-
kehrslenkung mit Wechselwegweisung oder 
eine Einbahnstraßenlösung. Weitere Lösungs-
möglichkeiten werden außerdem von einem ex-
ternen Planungsbüro ausgelotet. Erste Ergeb-
nisse sollen hierzu noch bis Ende Juni vorlie-
gen. Regierungspräsidentin Schäfer hat mir 
schriftlich zugesichert, dass ihre Mitarbeiter mit 
Hochdruck an einer Lösung arbeiten. Damit der 
Ärger der Autofahrer und der betroffenen An-
wohner endlich ein Ende nimmt, werde ich mich 
in Berlin und Stuttgart für eine möglichst 
schnelle Umsetzung dieses Maßnahmenpakets 
einsetzen. 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  

 
ich hoffe Sie hatten eine spannende Lektüre! Den Menschen bei uns im Wahlkreis 

und in unserer Region möchte ich auch ein wichtiger Ansprechpartner für ihre An-
liegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit telefonisch, per E-Mail 

oder ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin 

besuchen Sie mich auch gerne auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen 
mir auf Twitter und Instagram!  

 

 
 

 

 

Kontakt 
 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
T: 030 – 227 73 071 

F: 030 – 227 76 173 

E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundes-
tag.de 
 

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
79761 Waldshut-Tiengen 
T: 07751 – 91 76 881 

F: 07751 – 91 76 882 

E: rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundes-
tag.de 
 

Home:  

Facebook: 

Twitter: 

Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 

facebook.com/schwarzeluehrsutter 

twitter.com/rischwasu 

instagram.com/rischwasu/ 
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